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RS OGH 1980/6/3 4Ob557/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1980

Norm

JN §1 DVe1

WEG §13 Abs2

WEG §26 Abs1 Z2

Rechtssatz

Auch über die Verp4ichtung des Wohnungseigentumsorganisators und grundsätzlichen Eigentümers zur Unterlassung

von Veränderungen im Sinn des § 13 Abs 2 WEG (Trennmauern in der Kellergarage, an der er sich selbständiges

Wohnungseigentum vorbehalten hatte) ist nach § 26 Abs 1 Z 2 WEG im Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden.
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